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FRIEDRICH-ALEXANDER 
UNIVERSITÄT 
ERLANGEN-NÜRNBERG 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 

Ablauf des Promotionsverfahrens (Dr. med./Dr. med. dent.) 
 

Vorläufige Zulassung zur Promotion 

Mit Inkrafttreten der neuen Fakultätspromotionsordnung (FPromO) im November 2020 ist eine vorläufige 
Zulassung zur Promotion schon während des Zahnmedizin- oder Medizinstudiums möglich.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zulassung zum Promotionsverfahren erst nach Abschluss des Medizin- oder Zahnmedizinstudiums, 
ohne vorherige vorläufige Zulassung, ist selbstverständlich möglich. Auch dann, wenn eine vorläufige 
Zulassung bereits einmal unwirksam wurde.   

1. Abschnitt Ärztliche Prüfung oder 
Zahnärztliche Vorprüfung 

Registrierung in der Promovierenden-
Datenbank der FAU (docDaten)   www.docdaten.fau.de  

Vorläufige Zulassung zum 
Promotionsverfahren 

Antrag auf vorläufige Zulassung zum 
Promotionsverfahren wird gestellt 

Zulassungsvoraussetzungen:  
Bestandenes Physikum oder zahnärztliche 

Vorprüfung und Abgabe einer 
Betreuungsvereinbarung 

Staatsexamen Medizin oder Zahnmedizin 
bestanden  

Studium der Medizin oder Zahnmedizin und 
parallel Arbeit an der Promotion 

Falls sich die wesentlichen Umstände des 
Promotionsvorhabens ändern (z.B. 

Betreuerwechsel), muss das dem Promotionsbüro 
unverzüglich mitgeteilt werden. 

Die vorläufige Zulassung erfolgt für 6 Jahre, eine 
Verlängerung ist möglich. Sie wird unwirksam, 

wenn das Staatsexamen endgültig nicht 
bestanden oder nicht innerhalb von 6 Jahren 

nachgewiesen wird 

Abgabe des Staatsexamenszeugnisses im 
Promotionsbüro Medizin. 

Die vorläufige Zulassung wird in die reguläre 
Zulassung umgewandelt.  

Publikation der Ergebnisse in einer 
Fachzeitschrift möglich, kein Muss Bitte Vorgaben Publikationsdissertation beachten!  

DocDaten-Account wird aktiviert Nach der Aktivierung durch das Promotionsbüro, 
Einloggen mit IdM-Zugangsdaten möglich 

http://www.docdaten.fau.de/
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Abgabe der Dissertationsschrift im 
Promotionsbüro in Form einer  

Monographie oder Publikationsdissertation 

Die Dissertationsschrift wird zusammen mit dem 
Antrag auf Eröffnung im Promotionsbüro Medizin 

abgegeben. 

Ein aktuelles Führungszeugnis muss im 
Promotionsbüro vorliegen. 

Eröffnung des Promotionsverfahrens  

Antrag auf Eröffnung des 
Promotionsverfahrens 

Den Antrag auf Eröffnung des Verfahrens bitte in 
docDaten herunterladen und ausdrucken. 

(Reguläre) Zulassung zum 
Promotionsverfahren 

Zusammen mit der Betreuungsvereinbarung und 
weiteren Dokumenten 

Fertigstellung der Dissertationsschrift 
Publikation in einer Fachzeitschrift möglich 

(Publikationsdissertation), kein Muss 

Vorgaben zur äußeren Form der Arbeit  
auf der Webseite Promotion der  

Med. Fakultät beachten.  
Betreuer*in gibt die finale Version der 

Dissertationsschrift nach Korrektur zur Abgabe 
im Promotionsbüro frei.  

Promotionsausschuss bestellt die 
Gutachter*innen  

Erstgutachter*in ist in der Regel die  
Betreuer*in. Zweitgutachter*in kann von der 

Betreuer*in vorgeschlagen werden.  

Bei „summa cum laude“ 

Promotionsausschuss bestellt zwei  
weitere Gutachter*innen. 

Falls vier Gutachten mit der Bewertung „summa 
cum laude“ im Promotionsbüro eingehen, liegt 

die Dissertationsschrift vier Wochen in der 
Fakultät aus.  

Promotionsausschuss entscheidet über die 
Annahme oder Ablehnung der Dissertation 

Falls die Dissertation angenommen wird, legt 
der Promotionsausschuss unter 

Berücksichtigung der Gutachten die 
schriftliche Note fest 

Notengebung siehe §11 der FPromO 

Die Dissertation kann angenommen, abgelehnt 
oder zur Überarbeitung zurückgegeben werden. 

Auch eine Annahme mit Auflagen ist möglich.  

Antrag auf Zulassung zum 
Promotionsverfahren wird gestellt 

Zulassungsvoraussetzungen:  
Bestandenes medizinisches oder 
zahnmedizinisches Staatsexamen  

Registrierung in der Promovierenden-
datenbank der FAU (docDaten)   

www.docdaten.fau.de  
Antrag auf Zulassung wird automatisch per Mail 

zugeschickt 

Nicht not-
wendig, falls 
schon während 
des Studiums 
eine vorläufige 
Zulassung er- 
folgt ist. 

http://www.docdaten.fau.de/
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Mündliche Prüfung 
Wurde die Dissertation für die Benotung „summa 
cum laude“ vorgeschlagen, findet die Prüfung in 
Form einer öffentlichen Disputation statt (§12, 

Abs. 2 FPromO). 

Veröffentlichung der Dissertationsschrift bei 
der Universitätsbibliothek 

 

Spätestens 1 Jahr nach dem Tag der bestandenen 
mündlichen Prüfung 

(§15 RPromO) 

Einmal im Jahr findet die  
Promotionsfeier statt 

Als Datum der Promotion gilt der Tag der 
mündlichen Prüfung.  

Mit Erhalt der Urkunde darf der Doktortitel 
geführt werden. 

Gesamtnote wird errechnet anhand der 
Vorgaben der FPromO §14 

Das Ergebnis des Promotionsverfahrens 
einschließlich aller Einzelnoten wird dem/der 

Promovierenden mitgeteilt.  

Die Promotionsurkunde wird vom 
Promotionsbüro per Post zugesandt 

Promotionsausschuss setzt die 
Prüfungskommission ein  

Promovierende*r wird zur mündlichen 
Prüfung zugelassen und geladen 

Die Einladung zur mündlichen Prüfung wird per 
Post vom Promotionsbüro an den / die 

Promovierende*n verschickt.  

Promovierende*r kontaktiert die 
Prüfer*innen und vereinbart die 

(separaten) Prüfungstermine 
Prüfungen können am gleichen Tag stattfinden, 

müssen aber nicht.  

Im Falle einer Monographie kann ein 
Sperrvermerk beantragt werden Falls eine Publikation der Arbeit in einer 

Fachzeitschrift geplant ist.  

Universitätsbibliothek sendet 
Abgabebestätigung an das Promotionsbüro 

Vorsitzender des Promotionsausschusses plus 
zwei weitere zur Abnahme von 

Promotionsprüfungen befugte Mitglieder der 
Fakultät 

Das gesamte Promotionsverfahren dauert ab der Eröffnung 6-8 Monate 


